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N-. 3 ».
Polizei -Verordnung.

Markt - Ordnung
für die Stadt Wiesbaden.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Königlichen
Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizeiverwaltuna in den neu erworbenen Landes-
theileu und der §8 69 und 149 der Reichsgewerbe¬
ordnung vom 21. Juni 1869 in der zur Zeit
gültigen Fassung wird int Einverständniß mit der
Gemeindebehörde verordnet, was folgt:

Allgemeine Bestimmung:
8 1. Die Vollziehung der Marktordnung liegt

unter Mitwirkung der städt. Acciscvcrwaltung der
Kgl. Polizeiverwaltuug ob.

Besondere Bestimmungen.
1. Wochcnmarkt.

§ 2. Der Wochenmarkt findet an jedem Werk¬
tage ans den, neuen Marktplatz am Rathbaus,
sowie bis auf Weiteres in der Querstraße statt.

Im Falle des Bedürfnisses werden auch noch
andere städt. Plätze im Einvernehmen mit der
Gemeindebehörde für die Abhaltung von Wochcn-
wärkten gestattet werden.

8 3- Der Wochenmarkt beginnt während des
ganzen Jahres um 7 Uhr Vormittags und endet
am2 Uhr Nachmittags.

8 4. Mit der Anfahrt der Veikaufsgegeiistände
und dem Aufstcllen der Vcrkansstische und Stände
kann eine Stunde vor Beginn des Markte« ange
sangen werden. Spätestens eine Stunde nach
Schluß des Marktes muß der Markt völlig ab-
gcränmt sein/

. 8 5. Gegenstände des Wochenverkehrssind.
1. Robe Naturcrzengnisscmit Ausschluß des

größeren Viehs,
2. Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land¬

end Forstwirthschaft, deni Garten- und Obstbau
oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung
steht, oder zu den Nebenbeschäftignngeti der Land¬
leute der Gegend gehört, oder durch Tagclöbner-
arbeit bewirkt wird, mit Ausschluß der geistigen
Getränke,

3. frische Lebensmittel aller Art.
86 . Das Festhalten anderer Gegenstände ai;f

dem Wochenmarkte ist untersagt.
8 7. Tische oder sonstige Vorrichtungen zum

Äuslegcn pp. der Waareu und Ileberdachnngen der
Verkaussgegenstände dürfen nur in der Art auf¬
gestellt werden, daß sie weder den Verkehr hindern,
noch sonst den Mark/besucheru zum Nachthcile
gereichen. Insbesondere ist das Aufstellcn not;
Waaren und Gefäßen außerhalb der eigentlichen
Verkanfsstände in den für den Verkehr bestimmten
Gängen untersagt.

8 8. Jeder Inhaber eines Marktverkaufsstande--
ist verpflichtet, seinen Verkaufsstand, sowie den vor
demselben belegenc» Gang während der Marktzen
bis zur Mitte sauber znhalteu, und dürfen Abfälle
irgend welcher Art wegen der dadurch herbei¬
geführten Unfallgefahr nicht nmhergeworfen.sonderi-
müssen vielmehr in aeeigneten Gefäßen gesammel!
und letztere in die auf dem Marktplätze ausgestellten
eisernen Abfalltonnen entleert werden, soweit die
Abfälle nicht etwa von den Marktvcrkäufcru selbst
fortgeschafft werden. Für durch Nichtbeachtung dieser
Vorschrift etwa herbeigeführte Schäden aller Art
haftet der Säumige nach den allgemeinen Landes-
gesctzen.

8 3. Fische dürfen nur, nachdem sic getödtet
find, geschuppt und ausgeweidet werden. Die
Fischverkaufsstände müssen so eingerichtet sein, daß
ein Verstreuen voit Eingeweidethcilen, Schnpven
und sonstigen Abfällen, verhiuderr wird. Di'
Fischabfällc dürfen nickt in die Ablansschachte und
Sinkkästen geworfen, sondern müssen vielmehr in
die für diese Abfälle besonders ausgestellte Sammel¬
tonne verbracht werden.

8 10. Das Anvreisen von Maaren durch Aus¬
rufen oder in anderer geräuschvoller Weise istverboten.

8 11. Wagen jeglicher Art dürfen auf der
Plattform des Marktes nicht ausgestellt werden.
Für Kartoffel-, Kraut- und ähnliche Fuhrwerke
werden geeignete Ausstcllungsplätze angewiesenwerden.

8 42. Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen Wochenmarktverkchrs(s. 8 3) im Um-
berziehen innerhalb des Stadtgebietes ist an den
Wochenmarkttagen vor 10 Uhr Vormittags unter¬
sagt. Auf Milch, Backwaare und Fleisch und das
Ueberbringen bestellter Waaren an ständige Ab¬
nehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.

8 13. Die Marktstandplätze werden durch die
mit der Erhebung de« Marktstandgcldes beauf¬
tragten Beamten der städt. Accisc-Verwaltnng an¬
gewiesen und ist deren Anordnungen bei Ver¬
meidung der Verweisung vom Marktplatze un¬
bedingt Folge zu leisten. Ein Reckt ans Ein¬
räumung einer bestimmten Stelle und einer be¬
stimmten Größe des Marktstandc« bat Niemand.
Auch sind die Marktstände ausschließlich zur Aus¬
übung des eigenen Gewerbes bestimnit und dürfen
daher in keinem Falle an andere Personen ab¬
getreten oder vcrmiethet werden.

8 14. Käufer wie Verkäufer haben sich so zu
verhalten, daß der Anstand nicht verletzt uno die
öffentliche Ruhe und Ordnung nicht gestört wird.
Müßige« zweckloses Ilmherstchen. wodurch der
freie Verkehr beengt wird, ist verboten.

8 15. Das Mttbringen und llmberlanfen von
Hunden auf den für den Victualienmarkt be¬
stimmten Plätzen, während der im 8 3 dieser Ver¬
ordnung angegebenen Marktzeit ist verboten. Ver¬
antwortlich sind diejenigen Personen, in deren Be¬
gleitung die Hunde sich befinden, bezw. die Eigen-
thümer derselben.

Dienstag, den 1. April.
8 16. Verkäufer von solchen Nahrungs- und

Gennßmitteln, die zum Verzehren fertig sind,
müssen die Waaren den Käuscrn selbst zutheilcn
und dürfen nicht dulden, daß letztere die aus¬
gelegten Waareu betasten und aussnchen.

Zcitnngs- und sonstiges bedrucktes Papier
darf zum Einschlagen, und Einwickeln solcher
Waareu nickt benutzt werden.

8 47. E« dürfen nur unverdorbene, der Ge¬
sundheit nicht schädliche Waareu feilgeboten werden.

, Wenn verfälschte, verdorbene oder sonstige der
Gesundheit nachtheiligc Lebensmittel auf dem
Markte voraesundcn werden, so hat der Verkäufer
außer der Bestrafung die Wegnahme dieser Gegen¬
stände zu gewärtigen.

8 18. Das Äufstellen und Abtragen der der
städt. Accise-Verwaltung gehörigen Marktgcräthc
geschieht nur durch die von dieser angenommenen
Arbeitskräfte. Den Marktbeziehern ist es gestattet,
ihre eigenen Marktgeräthe selbst oder durch von
ihnen angenommene Arbeiter und Gehülfeu auf¬
stellcn und abränmeu zu lassen.

2. Frnchtmarkt.
8 19- Gegenstände des Frnchtmarktverkehrs

find: Getreide, Hülsen- und Oelfrückte, Heu und
Stroh. Alle übrigen landmirihschastlichen Erzeug¬
nisse gehören zu' den Gegenständen des Wochen-markt-Verkebrs.

8 20. Der Fruchtmarkt findet zur Zeit wöchent¬
lich am Donnerstag und wenn dieser ein Feiertag
ist, mt dem vorgehenden Wochentage, und zwar in
Der oberen Bleichstraße zwischen Hclenenstraße und
Bismarckring statt. Die angefahrcne Frucht hat
zwischen Helenen- unb Hellmundstraße, das an-
gefabrcne Heu und Stroh pp. von der Hellmnnd-
straße aufwärts Aufstellung zu nehmen derart, daß
die einzelnen Fuhrwerke zur « traßenrichtnng quer
an der Südseite der Bleichstraße, mit den Zug-
thieren nach der Mitte des Fahrdammcs zu, stehet,.
^ Die Nordseite der Blcichstraße sowie der untereTheil, von der Helencustraße an abwärts nach de,
Sckwalbacherstraße zu, darf nicht besetzt, muß viel-
niehr für den Durchgangsverkehr und den Verkebr
nach und, von der städt.öffentlichen Lastwaage frei¬
gehalten werden.

8 21. Ein die Dauer des Verwiegungs-
geschäftes überschreitendes Halten von Fuhrwerken
vp. .ans' oder in der Nähe der öffentlichen Lnst-
waage ist verboten. Die-Fuhrwerke müssen sofort,
nachdem der Waagebeämte die Lerlviegung für beendet
erklärt hat, von der Waage abgefahren und dürfen
auch in der unteren Blcichstraße keine Ausstellung
mehr nehmen.

8 22. Die Vcrkaitfszeit beginnt in der Zeit
vom 1. April bis Ende September um 9 Uhr
Vormittags, in den übrigen Monaten um 10 Uhr
Vormittags und wird durch das Hissen der Markl-
sahne bekannt gegeben. Das Niederhalen der
Malktfähne bezeichnet den Schluß des Marktes.
Vor der Eröffnung des Marktes dürfen auf dem
Frucktmarkte Verkäufe nicht abgeschlossen werden.

Der Handel mit Waaren des Fruchtmarktes
vor oder während der Dauer des letzteren ist ver¬
boten, es müssen vielmehr allen angefahrenen
Frucht- pp. Mengen zunt Markte verbracht und
dort ausgestellt werden.

Den Anordnungen der Marktbeamten, nament¬
lich bezüglich des An- und Abfahrens der Fuhr¬
werke, sowie des Abladens und Anfstellcns der
Frnckt ist pünktlich Folge zu leisten.

8 23. Verdorbene Frucht darf nicht zum Ver¬
kaufe anfgestellt werden.

Jeder einzelne Sack Getreide muß durchgehend«
Frucht der gleichen Beschaffenheit und Güte ent¬
halten.

3. Krammarkt.
8 24. Der sogenannte Andrcasmarkt findet

am ersten Donnerstag und Freitag nach
Andreastag (30. November) , und zwar
ans den von der Königl. Polizei-Dircction im
Einverständniß mit der Gemeindebehörde bestimmten
Straßen und Plätzen statt.

8 25. Die Plätze zu dem Krammarkte werden
durch die städtische Accise-Verwaltung angewicseu.

Den Anordnungen der damit beauftragten
Beamten ist pünktlich und unweigerlich Folge
zu leisten.

8 26. Für die Bewachung der Buden und
Waaren haben die Eigenthümer oder Aussteller
selbst zu sorgen.

8 27. Beschädigungen des Straßenpflasterspp.
durch Ausbrechen zwecks Aufstellung von Buden ec.
sind verboten.

4. Schlutzbcstimmungen.
^ 8 28. Auf anderen als den inhaltlich genannten
Straßen und Plätzen und zu andere», als den
vorbczcichneteti Marktzciken dürfen Waaren aller
Art nur mit besonderer Genehmigung der Polizei-
und der Gemeindebehörde, nach vorheriger Ver¬
einbarung des zu zahlenden Standgeldes pp. mit
letzterer zum Verlause uufgcstelll und feilgebotenwerden.

8 29. Sofern nicht nach ollgemeinen Straf-
aesctzcu höhere..Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretungen dieser Marktordnung mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mk. und im Falle des Unver¬
mögens mit Hast bis zu drei Tagen bestraft.

8 30. Vorstehende Polizeivcrordnung(Markt¬
ordnung) tritt mit dem Tage ihrerVeröffeiitlichuug
in Kraft.

Mit diesem Zeitpunkte werden aufgehoben:
„Die Marktordiniug vom 10. März 1876,

ferner die Polizei-Verordnung vom 30. April 1895,
betreffend da» Fernhalten der Hnndc von den
Marktplätzen, sowie alle soiistigen, dieser Ver¬
ordnung entgegcnstchenden älteren Bestimmungen".

Wiesbaden , den1. Dezember 1901.
Der Polizei-Prasident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Die nachstehende durch Beschluß der Stadt-

verordncten-Vcrsammlung. vom.13. September er.
und des Bezirksausschusses vom.27. September er.
genehmigte Marklgebührcit-Ordnuug sammt Tarif
bringen ivir hiermit mit deni Bemerken zur öffent¬
lichen Kcnntniß, daß die Ordnung mit dem beutige»
Taac in Kraft tritt und der neue Marktplatz vom
9. Dezember ab bezogen wird.

Wiesbaden, den8. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Vcrtr.: Hetz.

Ordnung,
betr. die Erhebung von Marktstandsgeld
auf den Märkten in der Stadt Wiesbaden.

8 1.
Auf Grund des868 der Rcichsgewerbeordnung,

des Gesetzes betr. die Erhebung von Marktstands¬
geld, des 8 ll des Commiinalabgabcngesetzcs und
des8 180 des Zuständigkcitsgesetzes wird für den
Gebrauch öffentlicher Plätze und Straßen zum Fcil-
bicten von Waaren ein Marktstandsgcld nach den-
beigcgebcnen Tarif erhoben.

8 2.
Das Marktstandsgeldwird von Einheimischen

und Ortsfremden gleichmäßig erhoben.
8 3.

_ Bei der Berechnung werden Brnchtheile eine-t
Tages als ganze Tage und Brnchtheile eines
Pfennigs für einen ganzen Pfennig berechnet.

8 4.
Das Standgeld wird entweder für jede.

Marktrag für sich oder auf Antrag der Beiheitigtei
im Voraus, für ein Vierteljahr erhoben. I»
letzteren Fall werden für jedes Vierteljahr um
sechzig Markttage in Ansatz gebracht; die hierüber
ertheilte Quittung des Acciseamts ist zu jede»'
Markttag mitznbringen und ans Verlangen vorzn
zeigen; wird die Quittung nicht vorgelcgt, so is.
Das für den Einzellag festgesetzte Standgeld j»;
entrichten; hierbei ist es gleichgültig, ob der Stand-
ort mehr oder-weniger als sechzig Tage im Viertel¬
jahr ciiigenommen worden ist.

> 8-5. - .
Das Marktstandsgeld ist hei der Entnahm,

vcs Platzes an den dazu bestimmten Beamten de
Acciscvcrwältung und zwar auf dem dort befind
liehen Marktbüreau gegen Einpfang von Markt¬
scheinen(Ouiltuiigcn über den gezahlten Betrag) ,
zu entrichten.

8 6.
Die empfangenen Quittungen sind nicht über¬

tragbar.
8 7-

Eine den Wortlaut dieser Ordnung und des
Tarifs enthaltende Tafel lvird während der Markt¬
zett ans dem Marktplatz öffentlich ausgehängt.

8 8.
Wer die Zahlung des Standqeldes verweigert,

hat die sofortige Wegwcisnng vom Marktplatz zu
gewärtigen.

8 9.
Die Waaren. und die ans dem Standplatz

errichteten Andenn. s. w. hasten für die Entricht¬
ung des Standgeldes.

8 10.
Beschwerden gegen Anforderung oder die Höhe

des Standgeldes sind an den Magistrat zu richten,
unbeschadet der vorherigen Anrufung des Accise-
Jnspectors; der angcfordcrtc Betrag ist iitdcsscn
zunächst zu zahlen.

811 -
Wer das Marktstaitdsgeld zu hinterziehen ver¬

sucht, wer den Markt ohne Zahlung des Stand¬
geldes verläßt oder den sonstigen Bestimmungen
dieser Ordnung zuwiderhandclt, verfällt in eine
Ordnungsstrafe bis zu 30 Mark.

8 12.
Die Marktstandsgelder unterliegen der Bei¬

treibung im Vetwaltungszwangsverfahrcii, ebenso
die vom Magistrat festgesetzten Ordnungsstrafen.

8 13.
Diese Ordnung tritt mit dem Tag der Ver¬

kündigung in Kraft. Der Magistrat.
Tarif

über das Marktstandsgeldfür die Märkte
in der Stadt Wiesbaden.

Für den Wochcnmarkt anf dem Markt¬
platz und Umgebung.

"'1.»Für' bi« Benutzung einer.Bude' für einen
oder eines Zellstandes Ouadratnicter

») zum Verkauf von Fischen 20 Pf.
i>) von. Obst und Blumen

während der Marktzeit,
also mit Anschluß der
Nachmittage.

% Für das Feilbalten anf Markt-
lischen und sonstigen, von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen. 15 Pf.

3. Für das Festhalten von
Waaren auf Tragtüchern oder
ans freiem Boden ausgebreitet

4. Für Waaren,welche unmittelbar
ans Körben, Kisten, Fässern,

. Bütte»,Eimern.Gestügelkäfigcn
(Steigen) u. i. w. verkauft
werden für das Stück . . .

5. Von 1 zweispännige» Wagen
6. Von 1 einspännigen Wagen .

10 Pf.

10 Pf.

5 Pf.
40 Pf.
30 Pf.

1902 .
7. Von einem Karren oder vier¬

rädrigen Handwagen. . . . 20 Pf.
8. Von einem zwei- oder cin-

rädrigen Handwagen(Schub¬
karren) . . . . . . . . . 10 Pf.

9. Für ein Stück,größeres Wild
(Hiisch,Wildschwein,Rehu.s.w.)
pro Stück. . . . ' . . . . 20 Pf.

10. Für kleineres Wild, ferner für
Gänse, Kapaunen, Truthähne
Schnepfen pro Stück. . . . 10 Pf. ‘

11. Für anderes Geflügel außer
No. 12 . . . . . 5 Pf.

12. Für Hähne, Hühner, Tauben,
Krammctsvögcl, Wachteln pro
Stück . . . 2 Pf.

NB. Für das von Händlern mit Fischen etw«
uerbrauchte Wasser aus der Wasserleitung ist naä
dem Tarif des städt. Wasserwerks zu bezahlen
Ein Gebühr für die Ueberlassung der Markltischk
wird nicht besonders erhoben.
»». Für den Wochcnmarkt in der Ouerstratze-

13. Für das Festhalten auf Markt¬
tischen und sonstigen von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen für den Quadratmeter 10 Pf.

14. Für das Festhalten auf Trag-
tüchcrn oder anf freiem Boden
ausgebreitet. 5 Ps.

15. Für das FesthaltenvonWaarcn,
welche nnmittelbar ans Körben,
Stiften,Säcken.Fässern, Bütten, ,r '
Eimern, Geflügel- Käsigen,
(Stcigen)u.s.w.verkaustwerden,
für das Stück . 3 Pf.

C. Für den Fruchtmarkt.
16. Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art . 50 Pf.
17. Für einen Karren mit Frucht 40 Pi.
18. Für einen Wagen mit Heu oder

Stroh . 30 Pf.
19. Für einen Karren mit Heu oder

Stroh . 15 Pf.
20. Für Marktwaaren anf freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . 10 Pf.

» . Für den Krammarkt(Andreasmarkt).
21. Für Verkaufsstellen auf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratmeter . 20 Pf.

22. Desgl. auf dem Geschirrmarkt
für Porzellan-, steinerne und
irdene Waaren für den Qua¬
dratmeter. 15 Pf.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

tretitiißeu werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strasbestimm-
mgen hiermit zur öffentlichen Kcnntniß gebracht:
») § 360 No. 6 des Rcichsstrafgesetzbnchesr

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft
bis zu 14 Tagen wird bestrast, wer an gefähr¬
lichen Stellen in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder fetter*
'äugenden Sachen Feuer anzündet.
>>) tz 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes

vom 1. April 1880.
Ptit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bi»

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder ich demselben in gefahrbringender
Weise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirst oder unvorfichlig
handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches, im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben im Freien ohne Ertaubniß des
Ortsvorstcbers, in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Königl. Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen
Forstbcamten Feuer anzündet oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder anszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des8360 No. 10
des Strafgesetzbuchsbei Waldbränden, von der
Polizeibehörde, dem Ortsvorstcher oder deren Stell¬
vertreter oder dem Forstbcsitzer oder Forstbcamten
zur Hülfe aufgefordcrt, keine Folge leistet, obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach-
theste genügen konnte.
<-) Regierungö -Polizei -Verordnung vom

4. März 1880.
Mit Geldbuße bis zu 10, Mk., im Unver-

mögenssalle mit verhältnißmäßiger Hast wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis1. Juni
in einem Walde außerhalb der Fahrwege Cigarren
oder au« einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht. *

Wiesbaden, den5. März 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Körner.

Bekanntmachung.
Diejenigen Militärpflichtigen , welche im

Jahre 1882 geboren und sich dieses Jahr zitr
Musterung hier gestellt haben, werden hierdurch
aufgefordert, ihre Loosungsschein« innerhalb
14 Tagen im Nalhhause, Zimmer No. 38»,
1. Obergeschoß, abzuholen. *

Wiesbaden, den 24. März 1902.
Der Magistrat. I . V.: Heß.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden

_ I. I -rvchtmarkt.
Safer . . . . . p . 100 K.
Stroh . 100 „
Heu . „ 1OO.

II. Viehmarkt.
Achsen: I. Qualität . p. SO K.
_ II. „ . „ 50 „
Kühe: I. Qualität . p. SO,,. n. so:
§Eem - . „Kälber . . . . . . .
Hammel

m . Mctnalien.
Butter . . p. K.
E'-r . . ^ . . . p. SS St.
Handkase . 100„
Fabrikkäse „ 100 „
Eßkartoffeln. . . . p. 1OO K.
Kartoffeln . p. K
Zwiebeln.
Zwiebeln. p. 50 K.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat .. .

Wiesbaden , den SS. März 1902.

ßbditt. Niedr. SSchii.Preis. Preis, Preis. Preis.
18

A
17

*
60 Grüne Bohnen . . . . p. K.

•% .4 A
1“641) 6 10 Wirsing . . . . .. .. 30— — Weißkrout . . . 18 _ 15

Weißkraut . . 5Ö K. — _ —
72— 70— Rotbkraut . p. K. 16 _ 15
67— 65— Gelbe Rüben . . . 15 _ 12
66— 65— Weiße Rüben . . . . 15 _ 12
59—- 56— Kohlrabi, obererd. . . . „ '' 20 _ 18
1|32 124 Kohlrabi. ” ' 8 _ 7
150 110 Grünkohl . . . . " * 30 —25
128 120 Römisch-Kohl . " " — —

Petersilien. i — —80
250 230 Borre . p. St. 5 _ 3
225 1£0 Sellerie. 20 10
7— 4— Saure Kirschen . . . . "p. K.4 - ' 380 Stachelbeeren. _
6— 4— Vreißelbeeren. . . . . "_ 8 — 7 Trauben. " "—20 —14 Slepfel . I i _ 30
7— 7— Birnen . . . 80 32
1— —35 Zwetscheu. ” ”

_j 15 —12 Kastanien . . „ —50 —40

Eine ©ans . . . .
Eine Ente . . . .
Eine Taube. . . .
Ein Halm . . . .
Ein Kulm . . . .
Ein Feldhuhn . . .
Aal.
Heckt.
Backfisch- . :

IV. Arod und Mehr.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0,»K.

Rundbrod” 0,s K.
£.

Weißbrod: a. 1 Wasserwerk.
t> 1 Milchbrödchen.

Weizenmehl: No. O . p. 100 K.
„ I . „ 100 .
.. II . .. 100 „

Roggenmehl: No. 0 . j». 100 „
.. I . . 100 ..

p. K.

Höchst.Preis,
Niedr.
Preis.

A 4 4

1— - 50
220 160
360 80
3 — 240
125 —50

15 13
— 52 — 43
— 13 — 13
— 45 — 45
— 3 — 8
— 3 — 8
32 50 30—
28— 28—

j26— 26—
S24 75 24 50
122— 22—

Höchst.
Preis.

Niedr.
Preis.

4 4 4'
i 52 144
i 36 128
i 36 132
i 80 160
i 60 140
i 40 120
i 10 1
i 80 160
i 80 160
2 — 184
1 84 180
180 160
1— — 80
2 — 160
2 — 180
180 160
1 60 140

— 96 —96
2 180

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde-

b-schlusses vom 29. Mai 1893 in der durch die
Beschlüsse, des Gemcinderatbs vom 6. und des
Bürgerausschuffesvom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung mit dem Bemerken
zur Kenntniß gebracht, daff Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift gemäß§ 14 des Gesetzes
Som 9. März 1889 für seden NebertretungSfall
wir Geldstrafe bis zu ISO Mk. oder mit ' Haft
beftraft werden kann.

§ J- . Innerhalb' des Gemeindebezirk? der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren, Kühen. Rindern, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthaus¬
anlage vorgenommen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
Adamsthaler Hof, Fasanerie, Platte u. A. auf
besonderen Antrag durch den Gemeinderath gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf(Haus
»lackten) auf.dem Geböste vorzunehmen.

Wenn ein. Thier (Satz,3 des 8 11 außerhalb
der Schlachthausanlagedurch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkrankung zum Gehen unfähia geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist,
so kann dasselbe; wenn ein aswrobirter Thierarzt
die Nothwcndigkeit einer sofortiaen Abschlachtung
bescheinigt, in dem Gehöft getödtet und die Ab-
ichlachtnua vorgenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist-unter Vorlage der vorerwähnten
Beicheinigung über die Notbwendigkeit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachtbausverwaltung nnd dem
Acciie-Jnspector alsbald Anzeige zn erstatten. Das
geschlachteteTbier einschließlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des Schlachtbaus-Directors oder
dessen sachverständigenVertreters aufgehoben werden,
welcher nach stätigebabtcr Besichtigung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
Me Schlachtung in dem-Schlachthaus stattgefundcnsatte. *

Wiesbaden, 1. März 1902.
__ _ Der Magistra t.

Bekanntmachung.
' Zn der Polizeiverordnung vom 12. März 1884.

13 Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendesbestimmt:
. §J - Montags. Mittwochs und Freitags in
leder Woche findet in der Schlachthans-Nnlage und
zwar auf dem Platze zwischen dem Groß- und
Klemviebstalle daselbst, Viehmarkt statt. Fällt aus
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tageiibgebaltcn.

8 3. Der Viehmarkt für Großvieh beginnt
um 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
lexcl. Zuchtschweine) um 11 Uhr Vormittags und
derieuige für Zuchtschweine um 8 Uhr Morgens.

§ 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein auf die Schlachthaus-
Anlage beschränkt.- In der Stadt oder der Stadt-
aemarkilng ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Lieh untersagt.

Ebenso-ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachtbans-Anlage verboten.
Es dürfen,in dieser Zeit die Handelsleute imter
unter sich keinen Vieh Handel betreiben.

§ 5. Nack. Schluß des Marttcs, um 1 Uhr
Nachmittags, steht, es Jedem frei, das auf dem
Markt aiifgitri-bene Vieh dorten ferner seilzuholten
nnd dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in dieStadt zu verbringen.
_ 8 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
schlachtbaur-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
solches Viehi.zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen.

8 9. Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(csr. 8 17
des Reichs-Viehseuchengesctzcs vom 23. Juni 1880).

8 11. Sofern nicht nach, den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretunaen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Fall« des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. ' *

Wiesbaden, l . März 1902.
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Aiimcldungenzur Reinigung der Sand-

l" ' ^ .Akttsange in den Privat-Griindstücken sind
schriftlich oder mündlich an die Abtheilung für
Caiialisationrweseii unseres Stadtbauamtes. Ralh-
haus, Zimmer No. S7, zn richten.
.. . Die Reinigung der auf Straßengebiet besind-
lichen Sandfange von Regen- und Küchen-Fall-
rohrcn geichrebt gemäß8 5 des Canal-Ortsstatuts
vom 11. April 1891 obligatorisch auf Kosten
der Hauscigenthumer.

Für das Rechnungsjahr 1901 bleibt der
seitherige, nachfolgend abgedruckte Kostentarif
bestehen. Hierzu wird bemerkt, daß bei monatlich
zweimaltger Reinigung der Siukitoffbebälter
eines Hausgrundstücks die einfachen Tarifsätze,
bei monatlich viermaliger Reinigung die zwei¬
fachen und bei monatlich achtmaliger Reinigung
die vierfachen Tarifsätze zur Berechnung kommen.
---- Kostentarif sind die neu festgesetzten
Ernhertspreise für die von der Stadtgemeinde
übernommene Reinigung und Oelbchandlung
^/ü, -̂ ." ^ 0rundstücken bestehenden soaenanntcnOcl-Piffoirs beigefügt.

Der Magistrat. In Vertr. : Frobenius.

A.  Kosten-Tarif der Sinkkasten-Reinigung.
Auf die Dauer eines Jahre« berechnet.

1. Gemauerte Sinkkasten ohne
Eimer . Mk. 2:70

2. Sinkkasten mit freistehendem
E-mer. „ 1.40

?■ mit hängendem Eimer „ 1.504. Kellersinkkasten
a) gemauerte, ohne Eimer . . „3 .20
d) von Tbon oder Eisen, mit

Eimer . 2.30
5. Regenrohrsandfänge

a) zu ebener Erde. .. —.90
b) unter Terrain . . . . . „ l —

3. Gemauerte Fettfänge . . . . „ 2 .70
7. Gewöhnliche Fettfänge(Eisen u.

Thon . i 80
8. Wasserverschlüsse(Putzsyphonr) ' ” 1.40
9. Pissoirsinkkastei,, sowie sonstige

stinkende Abgänge enthaltende
Wajserverschlüsse. . . 2.30
NB. Außergewöhnliche Fälle und Verhältnisse

unterliegen be,anderer Bestinimung der Einheits-
prels- durch das Stadtbauamt. nach den gleichen
bei Aufstellung dieses Tarifs maßgebend ge¬
wesenen Grundsätzen.
, . tSo ist z. B. der Mindestbetrag, zu welchem
die Stadt eine Reinigung übernimmt. 3 Mk., d. h
ft-r Hofraithen mit nur einzelnen Objecte», deren
Reinigung nach wrifmäßiger Berechnung zusammen
weniger als 3 Mk. ausmachcn, ist der Mindest-
betrag von3 Mk. zu entrichten.)

^54 . ^ °'- r4 werden alle in Souterrain
Räumlichkeiten, sowie unter Hof-Oberfläche, bezw
auf Treppen— Podesten befindlichen Sinkkasten
oder Fettfange berechnet.

Unter den vorstehenden Beträgen ist nur die
regelmäßige Reinigung der betr. Sand- und Fett-
fange von Schmutz, Sand und Fett verstanden.

B . Kosten-Tarif für die regelmäßige
Reinigung und Oelbehandlung von in

Privatgrnndstücken bestehenden sogen.
Oel-Piffoirs.

1. Bei wöchentlich ein¬
maliger Reinigung pro

o Ztand und Jahr . . . 3 Mk. 50 Pf.2. Desgleichen bei wöchentlich
Nveimaliger Reinigung 7 „ —

3. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung in
den Sommermonaten
April bis September ^
emschl. und einmaliger
Reinigung in be» übrigen
Monaten des Jahres . . 5 „ 25 „

Bekanntmachung.
Die in der Schlachthaus-Anlage überflüssigzcwordeneu

a) 5 als Jaiichefäfscr geeignete Tonnen-
wagen,

b) 4535 kg altes Eisen
-ollen Donnerstag , den 3. April 1902, Nach¬
mittags4 Uhr, in der Schlachthaus-Anlage an den
Meistbietenden öffentlich versteigert werden.

Die Bedingungen liegen im Bürean der Ver¬
waltung zur Einsicht ans nnd können die Gegen¬
stände in der Schlachtbausanlage cingcsehen werben

Wiesbaden, den 17. März 1902. *
Der Vorsitzende der städt. Schlachthaus-Deputation.Waacmann.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für die an die Ge¬

markung Bicrstadt grenzenden Districte„Weinreb"
und „Aukamm" hat die Zustimmung der Orts-
polizeibeharde erhalten und wird nunniehr im
Rathhaus, 1. Obergeschoß, Zimmer No. 38 a,
innerhalb der Dienststundcu zu Jedermanns Einsicht
offen gelegt.
o gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc.. mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungengegen diese»
Plan innerhalb einer präclusivisckien, mit dem
17. d. M. beginn enden und mit dem 14. Aprild I
endigenden Frist beim Magistrat schriftlich a».
zubrmqeu sind. *

Wiesbaden, den 12. März 1902.
Der Maaistrat. In Vertr.: FrobeniuS.

Bekanntmachung,
betr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibendenwerden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehende»
gesetzlichen Bestimnningcndarauf ausmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des Gewerbesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung des Herr» Finanzministers vom
4. November 1895, Abschnitt VI. Artikel 25. ei»
Jeder, welcher vier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeiae davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Ratbhaus, Zinimer No. 5, münd¬
lich während der üblichen Bormittags-Dienststun-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und fortjetzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtungzur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbes imierhalb der
vorgeichriebenen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 w des Gewerbesteuergesetze« in eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die voreuthalteue Steuer zu entrichten.

Das Aushören eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist daaegen nach§ 10, Absatz2 des' Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der eit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung ' »ständigen Stcueraurschüffe der
Gewerbesteuerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abziimelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gewerbesteuergesetzesfortzuentrichten. *

4-er Magistrat. — Stcuerverwaltung. Heß

V. Z-keisch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. ff.

Bauchfleisch. „ „
W - °der Rindfleisch. . „ „Schwemesteilch. .
Kalbfleisch
Hammelfleisch.
Scharfleisch. . ., „
Dörrfleisch . .
Solberfleisch.Schinken.
Speck(geräuchert) . . .
Schweineschmalz. . .
Nicrenfett.
Schwartenmagen: frisch. . " "
™ r» geräuchert„ „Bratwurst.
Fleischwurst. „ „
Leber-u. Blutwurst: frisch „ „

geräuchert„ „

_Städt . Accise-Amt. _
Bekanntmachung.

Im Hinblick auf die bevorstebcnde Zeit des
Wohnungswechsels wird hierdurch auf die
Beachtung des 8 12a der Bestimmungen über die
Abgabe von Gas zum Privatgebrauche, lautend!

„Der Garabnehmer ist verpflichtet, sobald
er auf den ferneren Easbezug verzichtet,
dieses der Verwaltung mündlich odxr schrift¬
lich anzuzeigen nnd dle rückständigen Be¬
träge zu zahle». Meldet derselbe die Gas-
benutzung nicht ab, so bleibt er so lange für
die Bezahlung auch des von seinem Nach¬
folger verbrauchten Gases verpflichtet, bi?
diese Anzeige erfolgt oder der Uebergang
der Gascinrichtungeii auf einen anderen
Gasabnehmer von Letzterem bei der Vcr-

, waltung des Gaswerks aiigemeldet ist",
Ml(derholt ergebenst aufmerksam gemacht und
gleichzeitig ersucht, vorkommeiidc Acudeningen
rechtzeitig anmeldcn zu wollen. *

Wiesbaden, den 20. März 1902.
Der Director

der städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke
In Vertr.: Schwegler.

Hundesteuer.
cm- ? 'c Besitzer von Hunden im Stadtbezirk
Wiesbaden werden hiermit davon in Kenntniß
gesetzt, daß die Anmeldung der Hunde für das
Rechnungsjahr 1902 bis spätestens 21. Aprild. I.
bei der städtischen Steuerkaffe im Rathbaus,
Zimmer No. 17, zu erfolgen hat und daß mit der
Anmeldung die Zahlung der Hundesteuer bewirkt
werden kann.

Gleichzeitig geben wir bekannt, daß auch die-
lenigen Hunde wieder anzumelden sind, welche im
vongeli Jahre versteuert waren, sowie diejenigen,
für welche Steuerfreiheit beansprucht war oder wird-

Die Unterlassung der Anmeldung wird mit
einer Ordiiungsstraße bis zu 30 Mark' bestraft,

Wiesbaden, den 25. März 1902.
Der Maaistrat. Steuerverwaltnna: Heß.
Auszug aus der Feldpolizei-

Berordnung vom 2 » . Mai 1894.
8 3. Tauben dürfen während der Saatzeit

im irrühiahr und im Herbst nicht ans den Schlägen
Selffsskn,werden. Die Dauer der Saatzeit bestimmt
alljährlich das Feldgericht.
rj .§ 17 . Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
schritte» dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu dreißig Mark, im Nichtbcitrcibungsfall mit
ciitlprcchciider Hast bestraft.

Die Frühjahrs-Saatzeit dauert, von heute
anfangend. bis zum 15. Mai 1902.

Wiesbaden, 22. Mär, 1902.
Der Oberbüraermeister. In Vertr.: Körner.

Betr . Accise.
Nach8 3 der Accise-Ordnung für die Stadt

Wiesbaden kann die Accise von den in Clarenthal
Adamsthal, auf der Platte, dem Holzhack-rhäusche»'
der Fischzuchtaustalt. der Kupfermüble, Stcinmühle'
Dietenmühle. Wellritzmüble, Walkmühle undKlostcr-
mühle zur Consumtion kommendei'. accisepflichtige»
Gegenständen durch den Magistrat jährlich fixirt
und dann monatlich erhoben werden. Acciscvflichlig
ind nicht nur von auswärts bezogene, sondern

auch hier gezogene, rcsp. fabrizirte Gegenstände,
sobald dieselben zur Consumtion gelangen. Dies
gilt namentlich auch von ollem hier gezoaenen
Geflügel, Schlachtvieh, Obst- und Beerenwein
Wild u. s. w. Die Bewohner vorstehend auf-
gcführterWohnstätten werden hierdurch ausgefordert
bezügliche Abfindungs-Anträge unter näherer An-
aabc des Jahresverbrauchs bis zum 1. April er
bei uns schriftlich oder zu Protokoll zu stellen *

Wiesbaden, den 19. März 1902.
_Städt . Accise-Amt.

Feldpolizeiliche Aufforderung.
Die Grundbesitzer in der hiesigen Gemarkung

werden hierdurch ersucht,Aiimelduiigen über fehlende
Grenzzeichenan ihren Grundstücken bis zum
3. April d. Ir . in dem Raihhaiffe, Zimmer No. 53.
in den VormittagSdlmststimden zu machen.

Wiesbaden, den 26. Februar 1902.
_ Das Feldgericht.

S>ru4 mid Betlaa btt £L6chelIe »btt «'1Len Lol-Bachdruckeret tn !Blc»babea

Bekanntmachung.
Fencrmelduttg.

Die Polizei-Verordnung betr. das Feuerlösch,
wesen bestimmt in 8 21, Satz 1:

JederEigenthümer oder Inhaber einesRaumeS,
m welchem Feuer ousbricht, sowie Dieieniaen, welche
dies zuerst bemerken, find verpflichtet, ohne
icden Verzug durch Veriuittluiig der nächst«
gelegenen̂-euermeldestellederFeuertvacheKennte
l"ß zu geben rc. Zur schleunigen Feuer«
Meldung dienen die in den Straßen angebrachten
Feuermelder, deren Lage in jedem Haus durch
Plakate angezeigt ist.

Schlüssel zu diesen Meldern haben:
1. Die Besitzer der Häuser, in welchem die

Feuermelder angebracht sind.
2. Sämmtliche Führer der freiwillige«Feuerwehr.
3. Die gesammte Schutzmannschaft.

Von diesen Personen kann die Abgabe
e»» er Fcnermeldung verlangt werden.

Außer den aenannteii Personen besitzen ein»
hiesiaer Einwohner einen solchen

Schlüssel und kann jeder Einwohner einen Schlüffe!
nebst Anweisung zur Benutzung der Fenernieldei
auf dem Feuerwehr - Bürean . Nengaffe 6,1 Stiege ho» , für 1 Mark erhalten.

Bei Abgabe einer Fcuermeldung ifl
Molaendes zu beachtenr

Wie in allen anderen Städten laufen bei Be,
nntzuna der Feuermelder auf der Feuerwache nur
die betreffenden Meldezeichen ein, wodurch auf der
(Feuerwache nur bekannt wird, von welchem Melder
die Feiiermelduiia abgeacbeu wurde.

Den Ort des Brandes kann die Wach- tritt
nti bfnt Melder selbst erfahren nnd muß also zu¬nächsta» diesen Melder fahren.

Wird nu» ein Melder benutzt, welcher von der
Fenerwach- au« hinter der Broudstätte lieqt, so
aelonqt die Wachq erst aus einem Umweg zur Brand¬
stätte und ist ans diesem Grunde wie folgtzu verfahren:

1. Zur Abgabe einer Feuermeidling ist stets ein
sifeuermelder zu benutzen, welcher von der
Brandstätte aus in der Richtung
nach der Meuerwache zu liegt. Die
Zkiierwache befindet sich Neugaffe 6.
Wird aus größerer Entfernuna, etwa von
hochgelegenen Stadttheilen, einFener bemerkt
iiiid liegt derBeobachtuiigsort und die Brand¬
stelle in gan, entgeaenaesetzterRichtuun als
die»reuerwache. f„ darf von dieser Stell«
aus niemals ein Feuermelder benutzt
werden, weil sonst dle Feuerwache, statt nach
der Brandstätte, nach einer dieser gerade
entgeamgesetzten Stelle geleitet wird

, 3« solchen Fällen kann jedoch mittelss
Leicphon die Feuerwoche unter genauer
toevbcn >C slZrandortcs benachrichtigt

3. Wer eine Feiierineldimg abaiebt, muß ent¬
weder an dem Melder selbst di- Wach- er-
dorten oder den Ort des Brandes auf die
in dem Melder befindliche Tafel aufschreiben,

ör11' f,fr" autffc  Beachtung dieser Vorschriftenund Anweisungeu wird ersncbt. *
Der Brauddircctor.

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache»

Ncugaffc ti, ist unter No. 4tt an
das Fernsprechamt dahier ange-
schlosseii.io daß von jedem Tclcphoii-
auschluß Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht Iverden kann. Der '
hiesige» Einwohnerschaft mirb die

. Benutzung der Telephonanschlüsse zu
Fcuermeldungcn empfohlen. *Wiesbaden, ,m Oktober 1901.
Der Branddirector. Scheurer.
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